
Die Gemeinde Dahlem erlässt aufgrund von § 24 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (1. SprengV) vom 31.01.1991 (BGBI. Seite 169) in der zuletzt geltenden 
Fassung folgende 

Allgemeinverfügung über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen im 

historischen Ortskern Kronenburg. 

1. Das Abschießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Klasse II (Kleinfeuerwerk, 
z.B. Raketen, Schwärmer, Knallkörper, Batterien etc.) ist über das vom 02.01 bis 30.12. 
bestehende Abbrennverbot (§ 23 Abs. 2 der 1. SprengV) hinaus auch am 31.12. und 
am 01.01. eines jeden Jahres im Denkmalbereich Nr. 1 der Gemeinde Dahlem, 
Kronenburg - Burgbering, welcher folgende Grundstücke umfasst: 

 Flur 4, Parzellen 37, 38, 39 (Hüttenberg) 
 Flur 5, Parzellen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 
70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,93, 94, 95, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116 (Trift, Burgbering, Wilhelm - Tell - Gasse) 

 Flur 6, Parzellen 63, 65, 95, 96 (Gerlachstraße, In den Pfortepeschen, Klingelseifen) 
 Flur 7, Parzellen 28, 29, 30, 39 (Klingelseifen, Hüttenberg) 

verboten. Der beiliegende Lageplan, in welchem dieser Bereich rot gekennzeichnet ist, ist 
Bestandteil dieser Verfügung.  

2. Das Verbot nach § 23 Abs. 1 der 1. SprengV bleibt von dieser Anordnung unberührt. 
Hiernach ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von 
Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders 
brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten.  

3. Die sofortige Vollziehung der Allgemeinverfügung wird angeordnet.  

4. Zuwiderhandlungen können nach § 46 Ziff. 9 der 1. SprengV in Verbindung mit § 41 
Abs. 1 Ziff. 16 und Abs. 2 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
(Sprengstoffgesetz – SprengG) vom 10.09.2002 (BGBI I S.3518) in der derzeit 
geltenden Fassung als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € 
geahndet werden.  

I. 

Begründung: 

In der Silvesternacht wird eine Vielzahl von pyrotechnischen Gegenständen der Klasse II 
(Kleinfeuerwerk z.B. Raketen, Schwärmer, Knallkörper, Feuerwerksbatterien etc.) abgefeuert 
und abgebrannt. Immer häufiger kommt es zu einem erheblichen Gefahrenrisiko für Personen 
aber auch in Altstädten zu einer Gefährdung der mittelalterlichen Bausubstanz. 

 

 

Der Denkmalbereich Nr. 1 der Gemeinde Dahlem, Kronenburg – Burgbering, besteht fast 
ausschließlich aus historischen Gebäuden. Die enge Bebauung und die Beschaffenheit der 
Gebäude erhöhen das Brandrisiko und bieten ein sehr großes Schadenspotenzial durch 
Übergreifen eines Brandes auf benachbarte Häuser. Die Brandgefahr geht hier u.a. von den 
unvermeidbaren Eintrittsmöglichkeiten (schlechtsitzende Schieferplatten oder Dachpfannen 
an Dächern, Dachläden, Lüftungsöffnungen oder Traufen) für aufsteigende 



Feuerwerksraketen aus. Zudem werden in den engen Winkeln des Ortskerns zwischen den 
Häusern oftmals auch leicht entzündliche Materialien, wie Papier, Abfallsäcke etc. gelagert. 
Dies erzeugt ebenfalls ein erhöhtes Brandrisiko. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
Silvesterraketen eine Temperatur bis zu 2000°C erreichen können.  

Insofern geht eine verstärkte Gefahr für die sich im Denkmalbereich befindenden Personen 
und für die mittelalterlichen Gebäude durch das Abfeuern und Abrennen der pyrotechnischen 
Gegenstände aus, welcher nur durch ein Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern der Klasse II 
abgeholfen werden kann.  

Die Löschung von Bränden durch die freiwillige Feuerwehr innerhalb des Burgberings 
Kronenburg gestaltet sich außerdem als schwierig, da dieser Bereich wegen der geringen 
Höhe und Breite des Nordtors nicht mit Feuerwehrfahrzeugen befahrbar ist und damit die 
Brandbekämpfung erschwerend von außen erfolgen muss.    

Die Anordnung des Abbrennverbotes ist geeignet, um Schäden durch pyrotechnische 
Gegenstände der Klasse II an der Bausubstanz des Denkmalbereichs und Personen zu 
verhindern. Das Abbrennverbot ist angemessen und beschränkt den angesprochenen 
Personenkreis nicht unzumutbar in dessen Rechten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das 
Verbot nur geringfügig in das Recht auf die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) 
eingreift, während das geschützte Rechtsgut Eigentum (Art. 14 GG) einen von der Verfassung 
höheren Rang beansprucht. Bei der Abwägung der durch das Abbrennverbot betroffenen 
Interessen ist das Verbot außerdem nicht unverhältnismäßig. Das öffentliche Interesse der 
Gemeinde Dahlem, Sach- und Personenschäden zu verhindern, überwiegt dem privaten 
Interesse an dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern. 

II. 

Die sofortige Vollziehung wird im öffentlichen Interesse angeordnet. Die Anordnung beruht auf 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBI. I S. 686) 
in der zur Zeit gültigen Fassung. Nach dieser Vorschrift entfällt die aufschiebende Wirkung 
eines Widerspruchs in den Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse 
angeordnet wurde. Der Abwehr der von dem Abbrennen der pyrotechnischen Gegenstände 
ausgehenden Gefahren für den Denkmalbereich kommt wegen der Bedeutung der 
Rechtsgüter ein besonderes Gewicht zu. Es ist daher im öffentlichen Interesse geboten, die 
sofortige Vollziehung dieser Verfügung anzuordnen. Der Abwendung der Brandgefahr zum 
Schutze des Denkmalbereiches ist der Vorrang zu geben gegenüber dem privaten Interesse 
des Einzelnen. Dabei überwiegt das Interesse der Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Häusern oder sonstigen historischen Gebäuden, vor Brandgefahren durch das Abbrennen von 
pyrotechnischen Gegenständen geschützt zu werden, gegenüber dem nur geringfügig 
eingeschränkten Vergnügen, diese Gegenstände in der Silvesternacht in der Verbotszone 
abzubrennen.  

Hinweis: 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beim Verwaltungsgericht Aachen beantragt 
werden.  

III. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, erhoben werden. Die Klage 



ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten / der Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts zu erheben.  

Schmidtheim, den 16.11.2022  

Gemeinde Dahlem 
Der Bürgermeister 

(Jan Lembach) 



 


